
 

Niederschrift über die Sitzung 
des Ortsgemeinderates 

der 
Ortsgemeinde Dieblich 

 
 

Öffentliche Sitzung: 25.11.2025 
 

Tagesordnungspunkt-Nr.: 2 
  

Bauleitplanung der Ortsgemeinde Dieblich: Aufstellung des Bebauungsplans „An den 
zwei Kreuzchen“ und Aufhebung des überplanten Bebauungsplans „Hinter den Hö-
fen“ a) Abwägungsbeschlüsse b) Satzungsbeschluss 
 

Beschluss: 
 

a) Abwägungsbeschlüsse 
 
Siehe hierzu die Sitzungsvorlage des Planungsbüros WeSt Stadtplaner GmbH. 
 
b) Satzungsbeschluss:  
 
Nach Abwägung aller öffentlichen und privaten Belange beschließt der Ortsgemeinderat Dieb-
lich den Satzungsentwurf zur Offenlage des Bebauungsplans „An den zwei Kreuzchen“, unter 
Berücksichtigung der zuvor gefassten Abwägungsbeschlüsse, auf der Rechtsgrundlage des § 
24 Abs. 1 Gemeindeordnung in Verbindung mit § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch als Satzung. Die 
Satzung besteht aus dem Satzungstext, einer Planzeichnung und bauplanungsrechtlichen, 
bauordnungsrechtlichen sowie landespflegerischen Textfestsetzungen. Dem Inhalt der schrift-
lichen Begründung samt Anlagen, die nicht Bestandteil der Satzung ist, wird zugestimmt.  
Gleichzeitig beschließt der Ortsgemeinderat Dieblich die Aufhebung des überplanten Bebau-
ungsplans „Hinter den Höfen“. 
 
Die Verbandsgemeindeverwaltung wird beauftragt, in Zusammenarbeit mit dem Planungsbüro 
das Satzungsexemplar zur Ausfertigung durch den Ortsbürgermeister zu erstellen und die Ge-
nehmigung bei der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz einzuholen und die anschließende Be-
kanntmachung vorzubereiten.   
 
 

Abstimmungsergebnis: 
 

Zu a) siehe Abstimmungsergebnisse in der Abwägungsvorlage. 
Zu b) Ja 12  Nein 1  Enthaltung 0   
 

An der Abstimmung nehmen nicht teil (inkl. Grund): 
 

Die Ratsmitglieder Eric Stumm, Tanja Nikolay und Hans-Josef Scherhag nehmen an der Be-
ratung und Beschlussfassung nicht teil und begeben sich in den Zuschauerbereich. 
 
 
 
 



 

Begründung: 
 

Der Ortsgemeinderat am 07.04.2022 das Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplans „An 
den zwei Kreuzchen“ eingeleitet.  
 
Städtebauliches Ziel ist die Ausweisung und Erschließung eines Wohngebietes.   
 
Geltungsbereich: 
 

 
 
Die Aufstellung des Bebauungsplans „An den zwei Kreuzchen“ erfolgt im Regelverfahren nach 
dem Baugesetzbuch. Gleichzeitig wird der überplante Bebauungsplan „Hinter den Höfen“ auf-
gehoben.  
 
Zuletzt wurde in der Zeit vom 24.03.2025 bis zum 25.04.2025 die Öffentlichkeitsbeteiligung 
nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch durchgeführt. Gleichzeitig wurden die Träger öffentlicher Be-
lange beteiligt.  
 
Zu den eingereichten Stellungnahmen hat das Planungsbüro WeSt Stadtplaner GmbH eine 
Sitzungsvorlage mit fachlichen Würdigungen und Beschlussvorschlägen erstellt; siehe An-
lage. In der nun anstehenden Sitzung wird Herr Strang das Abwägungsmaterial ausführlich 
vorstellen und Vorschläge zur Berücksichtigung/Einarbeitung in den Bebauungsplanentwurf 
unterbreiten.  
 
Gemäß § 1 Abs. 7 Baugesetzbuch sind „die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander 
und untereinander gerecht abzuwägen.“ Die Abwägung der öffentlichen und privaten Interes-
sen durch den Ortsgemeinderat ist das Kernstück einer jeden Planung. Hierbei müssen die in 
vielfältiger Weise betroffenen unterschiedlichen Belange berücksichtigt und in ein abgewoge-
nes Verhältnis zueinander gebracht werden, was dann später bei Abschluss der Planung in 
dem fertigen Plan zum Ausdruck kommt.   
 



 

Wird der Entwurf des Bebauungsplanes nach der Offenlage in Folge der Abwägungsbe-
schlüsse in seinen Grundzügen nicht geändert oder ergänzt, so kann anschließend der Be-
bauungsplan als Satzung beschlossen werden.  
 
Bebauungspläne sind aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln (§ 8 Abs. 2 Baugesetz-
buch). Da mit dem Geltungsbereich geringfügig landwirtschaftliche Flächen in Anspruch ge-
nommen werden, wird das Entwicklungsgebot nicht vollständig eingehalten. Der Bebauungs-
plan wird daher als vorzeitiger Bebauungsplan gemäß § 8 Abs. 4 Satz 2 Baugesetzbuch auf-
gestellt und kann demnach in Kraft treten bevor der neue Flächennutzungsplan der Verbands-
gemeinde Rhein-Mosel aufgestellt ist. In der Neuaufstellung des Flächennutzungsplans wurde 
die Darstellung im Planentwurf entsprechend berücksichtigt. Der vorzeitige Bebauungsplan 
bedarf vor dem Inkrafttreten der Genehmigung der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz.   
 
Weitere Anlagen: 
Planzeichnung, Textfestsetzungen, Begründung, Umweltbericht, Schallgutachten, Fachbei-
trag Naturschutz, Erkundungsbericht GDKE, Straßenplanung 
 
Hinweis: 
Die weiteren Anlagen können aufgrund ihrer Größe und ihres Umfangs nicht in Papierform 
mitverschickt werden. Für die Ratsmitglieder, die ihre Einladungsunterlagen in Papierform er-
halten, sind die Anlagen auf der Internetseite der Verbandsgemeinde im Bürgerinfoportal (Öf-
fentlicher Bereich Ratsinformationssystem) bereitgestellt.  
 
 
 
 

Erläuterung zur Beratung und Beschlussfassung: 
 

Dirk Strang vom Planungsbüro erläutert die eingegangenen Stellungnahmen im Rahmen der 
Offenlageverfahren und stellt die vorgenommen Abwägungen vor. Über die Abwägungen 
wird einzeln abgestimmt. 
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1  Verfahrensrechtliche Aspekte 

Die Ortsgemeinde Dieblich hat in der Sitzung am 07.04.2022 die Aufstellung des Be-
bauungsplans beschlossen.  

Die Zustimmung zum vorliegenden Planentwurf wurde in der Sitzung am 21.07.2022 
herbeigeführt. Gleichzeitig wurde die Durchführung der frühzeitigen Beteiligungsver-
fahren nach § 3 (1) BauGB und § 4 (1) BauGB beschlossen. 

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (1) BauGB fand in der Zeit 
vom 24.10.2022 bis einschließlich 23.11.2022 statt. Seitens der Öffentlichkeit wurden 
2 Stellungnahmen abgegeben. 

Mit Schreiben vom 19.10.2022 wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange am Verfahren nach § 4 (1) BauGB beteiligt.  

Darüber hinaus wurden die benachbarten Gemeinden i.S. des § 2 (2) BauGB über die 
Planung informiert und am Verfahren beteiligt. Seitens der beteiligten Gemeinden wur-
den keine Stellungnahmen zum Bebauungsplan abgegeben. 

Der Ortsgemeinderat hatte in seiner Sitzung am 13.04.2023 die Auswertung der in der 
frühzeitigen Beteiligung eingegangenen Stellungnahmen vorgenommen. In der Sit-
zung wurden 3 Planungsalternativen vorgestellt und der Beschluss zur Planungsalter-
native A 3 gefasst. Außerdem wurden auch die Beschlüsse zur Einholung notwendiger 
Gutachten wie etwa eine Immissionsschutzprognose und eine geophysikalische Pros-
pektion herbeigeführt.  

In der Sitzung am 10.03.2025 fasste der Ortsgemeinderat den Plananerkennungsbe-
schluss und beschloss die Durchführung der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung. 

Die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (2) BauGB fand in der Zeit vom 
24.03.2025 bis einschließlich 25.04.2025 statt. Seitens der Öffentlichkeit wurden 2 
Stellungnahmen abgegeben. 

Mit Schreiben vom 20.03.2025 wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange am Verfahren nach § 4 (2) BauGB beteiligt.  

Nachfolgend aufgelistete Behörden haben eine Stellungnahme mit abwägungsrele-
vantem Inhalt abgegeben: 

1. Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfall-
wirtschaft, Bodenschutz, 

2. Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle Gewerbeaufsicht, 

3. Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, Untere Landesplanungsbehörde, 

4. Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, 9.63 Bauleitplanung, 

5. Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, 9.70 Naturschutz, 

6. Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, Brandschutzdienststelle, 

7. Kreisverwaltung Mayen-Koblenz,  

8. Landesbetrieb Mobilität Cochem-Koblenz, 

9. Vermessungs- und Katasteramt Osteifel-Hunsrück, 

10. Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz, 

11. Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Direktion Landesarchäologie, 
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12. Verbandsgemeinde Rhein-Mosel, Abwasserwerk, 

13. Energienetze Mittelrhein GmbH, 

14. Deutsche Telekom Technik GmbH und 

15. RheinHunsrück Wasser.  

 

Eine Stellungnahme ohne abwägungsrelevante Inhalte haben abgegeben: 

1. Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen, 

2. Abfallzweckverband Rhein-Mosel-Eifel, 

3. Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, Straßenverkehr, 

4. Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Erdgeschichtliche Denkmalpflege, 
Direktion Landesarchäologie, 

5. Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz, 

6. Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Westerwald-Osteifel, 

7. Amprion GmbH, 

8. Deutscher Wetterdienst, 

9. Handwerkskammer Koblenz, 

10. IHK Koblenz, 

11. Handelsverband Südwest, 

12. Vodafone GmbH/ Vodafone Kabel Deutschland GmbH, 

13. Landesjagdverband Rheinland-Pfalz e.V. und 

14. Landesverband der Deutschen Gebirgs- und Wandervereine, Rheinland-Pfalz. 

 

Die Stellungnahmen ohne abwägungsrelevante Inhalte werden dem Gemeinderat 
hiermit zur Kenntnis gegeben. Die Stellungnahmen mit abwägungsrelevanten Inhalten 
sind im nachfolgenden Abwägungsvorgang berücksichtigt. 

Die benachbarten Gemeinden wurden i.S. des § 2 (2) BauGB über die Planung infor-
miert und am Verfahren beteiligt. Seitens der beteiligten Gemeinden wurden keine 
Stellungnahmen zum Bebauungsplan abgegeben. 
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2 Abwägung der Stellungnahmen aus der Beteiligung der Öffentlichkeit nach 
§ 3 (2) BauGB  

 

2.1 Petent 1 - Grundstückseigentümer im Plangebiet, vertreten durch die 
Kanzlei Dr. Kirst und Kollegen, Schreiben vom 16.04.2025 

Stellungnahme 

 



Ortsgemeinde Dieblich                    6 

Bebauungsplan '’An den zwei Kreuzchen’’ 

Auswertung 
  

 

 

 



Ortsgemeinde Dieblich                    7 

Bebauungsplan '’An den zwei Kreuzchen’’ 

Auswertung 
  

 

 

 



Ortsgemeinde Dieblich                    8 

Bebauungsplan '’An den zwei Kreuzchen’’ 

Auswertung 
  

 

 

 



Ortsgemeinde Dieblich                    9 

Bebauungsplan '’An den zwei Kreuzchen’’ 

Auswertung 
  

 

 

 



Ortsgemeinde Dieblich                    10 

Bebauungsplan '’An den zwei Kreuzchen’’ 

Auswertung 
  

 

 

 



Ortsgemeinde Dieblich                    11 

Bebauungsplan '’An den zwei Kreuzchen’’ 

Auswertung 
  

 

 
  



Ortsgemeinde Dieblich                    12 

Bebauungsplan '’An den zwei Kreuzchen’’ 

Auswertung 
  

 

Abwägung 

 

1. Grundflächenzahl 

Im Plangebiet ist die Grundflächenzahl mit GRZ = 0,4 für festgesetzt. Damit setzt der 
Bebauungsplan den für ein Allgemeines Wohngebiet gemäß § 17 BauNVO höchst-
zulässigen Orientierungswert fest. Eine Überschreitung des Orientierungswertes 
wäre nur unter Darlegung städtebaulicher Gründe zu rechtfertigen wie etwa im Fall 
einer Nachverdichtung im Innenbereich. Diese Voraussetzungen sind im vorliegen-
den Planungsfall erkennbar nicht gegeben, so dass keine Gründe, die eine Über-
schreitung der höchstzulässigen Grundflächenzahl für Hauptgebäude (= GRZ I) 
städtebaulich rechtfertigen würden, vorliegen. 

Für die künftigen Bauherren kann auf diese Weise eine ausreichende Fläche für die 
Unterbringung der baulichen Anlagen (= Hauptgebäude) zur Verfügung gestellt wer-
den. Eine dem Charakter des ländlichen Wohnens entsprechende bedarfs- und funk-
tionsgerechte Ausnutzung des jeweiligen Baugrundstücks kann somit ermöglicht 
werden.  

Dem ökologischen Grundgedanken nach einem sparsamen Umgang mit Grund und 
Boden wird insoweit Rechnung getragen, dass durch die Festsetzung von überbau-
baren Flächen die Versiegelung auf bestimmte Grundstücksteile beschränkt wird 
und bestimmte Grundstücksflächen von einer Bebauung mit Hauptgebäuden ver-
schont bleiben.  

Für Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen mit ihren Zufahrten sowie bauliche An-
lagen unterhalb der Geländeoberfläche kann die Grundflächenzahl (= GRZ I) bis zu 
50 vom Hundert überschritten werden. Gemäß der eingeräumten gesetzlichen Über-
schreitungsmöglichkeit nach § 19 (4) BauNVO könnte somit eine höchstmögliche 
Grundflächenzahl von GRZ = 0,6 im WA zulässig sein, sofern der Bebauungsplan 
keine anderweitige Regelung trifft.  

Jedoch räumt der § 19 (4) Satz 3 BauNVO der Gemeinde das recht ein, im Bebau-
ungsplan hiervon abweichende Regelungen zu treffen.  

Hiervon macht der vorliegende Bebauungsplan Gebrauch. Das planerische Ziel bzw. 
das Erfordernis für die Anwendung dieser Regelung ist ein stadtökologischer Grund-
gedanke, wonach mit dem Schutzgut Boden i.S. des § 1a (2) BauGB sparsam und 
schonend umgegangen werden soll. Gleichzeitig soll der Eingriff in das Schutzgut 
Wasser durch eine „ungesteuerte“ Flächenversiegelung minimiert werden. 

Eine Überschreitung der zulässigen Grundfläche durch die in § 19 (4) Ziffern 1 bis 3 
genannten Anlagen und Einrichtungen in „konventioneller“ Bauweise ist gemäß dem 
vorliegenden Bebauungsplan grundsätzlich nur bis zu einem Anteil von 20% der 
festgesetzten Grundflächenzahl zulässig (WA = GRZ max. 0,48). 

Um jedoch eine „100%ige“-Ausschöpfung der zugestandenen Überschreitungsmög-
lichkeit und gleichzeitig eine stadtökologische Bebauung zu ermöglichen, regelt der 
Bebauungsplan eine Nicht-Anrechenbarkeit i.S. des § 19 (4) BauNVO von unterge-
ordneten baulichen Anlagen. Diese Möglichkeit wird allerdings nur für den Planungs-
fall eingeräumt, sofern diese Anlagen und Einrichtungen in bestimmter Art und 
Weise ausgeführt werden. Von dieser Regelung werden folgende Anlagen erfasst: 
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▪ Garagen mit flächendeckend begrünter Überdachung, 

▪ Nebenanlagen im Sinne des § 14 (1) BauNVO mit flächendeckend begrünter 
Überdachung sowie 

▪ unterirdisch erstellte bauliche Anlagen mit flächendeckender Begrünung. 

 

Mit dieser Festsetzung soll der erwähnte stadtökologische Aspekt bzw. die Bedeu-
tung der Grundflächenzahl hervorgehoben und aufgewertet werden. Somit wird für 
die künftigen Bauherren ein „Anreiz“ geschaffen, diese untergeordneten Anlagen 
und Flächen möglichst umweltschonend auszuführen.  

In diesem Zusammenhang ist anzuführen, dass die in der Stellungnahme angeführte 
Einzelhausbebauung und hieraus abgeleiteten Mindestgrundstücksgrößen rein hy-
pothetischer Natur sind. Gemäß den Vorgaben des Bebauungsplans sind diese An-
regungen in jedem Fall nicht zu begründen. So lässt der Bebauungsplan die offene 
Bauweise in Form von Einzel- und Doppelhäusern und Hausgruppen zu. Das zitierte 
Lärmgutachten bietet in jedem Fall nicht die planungsrechtliche Beurteilungsgrund-
lage für die künftige Bebauung. 

Die im Bebauungsplan getroffenen Regelungen eröffnen den künftigen Bauherren 
aus städtebaulicher Sicht eine dem jeweiligen (noch zu bildendem) Grundstück ent-
sprechende funktionale und zweckmäßig gestaltete Grundstücksnutzung. Durch die 
Festlegung des höchstzulässigen Wertes der „GRZ I“ sind die Hauptgebäude unein-
geschränkt umsetzbar. Mit der Regelung zur GRZ II unterstützt die Ortsgemeinde 
eine den Anforderungen der heutigen Zeit entsprechende Bauleitplanung. 

Aus den dargelegten Gründen sind die Anregungen zurückzuweisen. 

 

2. Fest- und Kommunikationsplatz 

Die beiden Anger übernehmen neben der Abwicklung des gebietsbezogenen Ver-
kehrs auch eine innergebietliche Funktion als „Festplatz“ bzw. Treffpunkt für die so-
ziale Integration der neu hinzukommenden Bevölkerung in die Dorfgemeinschaft. 
Somit entspricht diese Planungsabsicht der Ortsgemeinde die in § 1 (6) Nr. 2 BauGB 
verankerten Belange der Wohnbedürfnisse der Wohnbevölkerung sowie die in § 1 
(6) Nr. 3 BauGB enthaltenen Belange der sozialen Bedürfnisse der Wohnbevölke-
rung. 

Temporär stattfindende Veranstaltungen wie z.B. ein „Straßenfest“ sind zulässig. 
Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts, Beschl. Vom 
20.01.1995 – 4 NB 43.93 – UPR 1995 ist eine Nutzungsergänzung bei öffentlichen 
Verkehrsflächen und deren planungsrechtliche Absicherung wie im vorliegenden 
Planungsinhalt zulässig.  

Weitergehende Regelungen zur Nutzungsdauer einer etwaigen Veranstaltung sind 
in der Planvollzugsebene auf der dann heranzuziehenden Rechtsgrundlagen zu tref-
fen.  

Abschließend ist auf die verkehrsplanerische Sicht bzw. Funktion dieser „Anger“ zu 
verweisen. Sie führen zu einer Unterbrechung eines linearen Verlaufs und tragen 
somit zu einer Geschwindigkeitsreduzierung, was sich wiederum positiv auf die 
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Verkehrssicherheit und die Wohnruhe der künftig im Plangebiet lebenden Bevölke-
rung auswirkt. 

Unter Berücksichtigung des dargelegten Sachverhalts sind die Anregungen 
zurückzuweisen. 

 

3. Fußweg 

Die Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung „Fußweg“ verbindet ab dem im 
östlichen Teil des Plangebiets gelegenen Anger das Baugebiet mit der südlich ver-
laufenden „Bergstraße“. Auf diese Weise wird die fußläufige Erreichbarkeit des An-
gers mit seiner in Ziffer 3 beschriebenen Funktion sowie die Verbindung zwischen 
„Altort“ und Neubaugebiet abseits der eigentlichen Verkehrsflächen herbeigeführt. 
Auf die in § 1 (6) Nr. 9 BauGB enthaltenen Belange des Verkehrs nach Verringerung 
und Vermeidung sowie die Berücksichtigung weniger mobiler Bevölkerungsgruppen 
wird in diesem Zusammenhang hingewiesen. 

Die Festsetzung der Verkehrsfläche beansprucht zudem eine Parzelle, die bisher 
schon eine verkehrliche Funktion hatte und somit keinem Baugrundstück zugeordnet 
war. Von einer einschränkenden Regelung der baulichen Ausnutzbarkeit der künfti-
gen Baugrundstücke ist nicht auszugehen.  

Gemäß dem dargelegten Sachverhalt sind die Anregungen zurückzuweisen. 

 

4. Höhenlage der Straße und den Böschungsflächen 

▪ „Toleranzgrenze“ / Straßenböschungen 

Der Bebauungsplan regelt auf der Grundlage der Straßenplanung die Höhenlage 
der Straßengradiente. Auf die zunächst vorgesehene Toleranzgrenze wird verzich-
tet, da die Höhenlage der Erschließungsstraße infolge einer final abgestimmten Stra-
ßenplanung feststeht. Hinzu kommt der Umstand, dass das gesamte Plangebiet to-
pographisch annähernd eben ist mit lediglich 1% bis 2 % Abweichungen. Das Thema 
„Straßenböschung“ hat folglich auch keine Planungsrelevanz.     

 

▪ Festgelegte Höhen der Straßengradiente 

Die Festsetzung der Höhenlage der Straßengradiente in der Textfestsetzung A17 
sowie in der Planurkunde basiert auf der abgestimmten und finalen Straßenplanung. 
Die Straßenplanung war Gegenstand der Beteiligungsverfahren gemäß §§ 3 (2) und 
4 (2) BauGB. 

Auf der Grundlage des § 9 (3) BauGB erfolgt die Festsetzung zur Höhenanlage der 
Straßengradiente der Planstraßen A und B. Insofern sind die vorgebrachten Anre-
gungen nach der verbindlichen Höhenlage der künftigen Verkehrsfläche im Bebau-
ungsplan sowohl in zeichnerischer als auch in textlicher Form bereits berücksichtigt.  

Gemäß dem dargelegten Sachverhalt sind die Anregungen zurückzuweisen. 
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5. Gewerbelärm 

Bereits in der Auswertung der Stellungnahmen aus den frühzeitigen Beteiligungs-
verfahren hat sich der Ortsgemeinderat mit der Situation des Gewerbelärms und der 
heranrückenden Wohnbebauung auseinandergesetzt. Des Weiteren hat sich Orts-
gemeinderat in der Sitzung am 10.03.2025 bei der Fassung des Plananerkennungs-
beschlusses mit der Lärmproblematik auseinandergesetzt. Hierbei diente die zwi-
schenzeitlich vorliegende schalltechnische Untersuchung als Abwägungsgrundlage. 

In räumlich relevanter Nähe zum Bebauungsplangebiet liegen  zwei, in den Sied-
lungszusammenhang integrierte gewerbliche Betriebe. Diese Betriebe befinden sich 
an einem Betriebsstandort. 

Um einen hinreichenden Nachweis der Verträglichkeit zwischen dem Betriebsstand-
ort und der geplanten Wohnnutzung herbeizuführen, war diese Lärmsituation eben-
falls Bestandteil der schalltechnischen Untersuchung. Für die Beurteilung der ge-
werblichen Immissionen ist die TA Lärm anzuwenden.  

Gemäß der schalltechnischen Untersuchung zeigt sich die immissionsschutzrechtli-
che Situation wie folgt: 

Die Konfliktsituation bezieht sich alleine auf die Flurstücke Gemarkung Dieblich, Flur 
13, Nrn. 91/3 und 93/2, für die der Bebauungsplan die Festsetzung eines Allgemei-
nen Wohngebiets trifft und dementsprechend die planungsrechtlichen Vorausset-
zungen für eine zulässige  Wohnbebauung schafft. 

Der in einem Allgemeinen Wohngebiet (WA) zulässige Richtwert von 55 dB(A) wird 
an den Baugrenzen im Nahbereich der Firmengelände bis zu einer Tiefe von ca. 15 
m (Bezug nordwestliche Plangebietsgrenze) um bis zu 4 dB überschritten. Im Übri-
gen Plangebiet wird der Richtwert eingehalten. Grund der Überschreitung sind die 
Verladegeräusche auf dem Betriebsgelände. Auch der zulässige Spitzenpegel für 
die Tageszeit von Lw, max = 85 dB(A) wird auf Grund der Verladetätigkeiten um bis 
zu 9 dB überschritten (siehe Anhang 7.3 gemäß der schalltechnischen Untersu-
chung).  

Die während der lautesten Stunde zur Nachtzeit (22:00 Uhr – 06:00 Uhr) zu erwar-
tenden Beurteilungspegel zeigen, dass der geltende Nachtimmissionsrichtwert eines 
allgemeinen Wohngebietes von 40 dB(A) im gesamten Plangebiet eingehalten wird. 
Unzulässig hohe Spitzenpegel (>60 dB(A)) sind nicht zu erwarten (siehe Anhänge 
7.4, 7.5 und 7.6 des Gutachtens). 

Die gutachterlichen Berechnungen zeigen, dass zur Tageszeit Überschreitungen der 
zulässigen Richt- und Spitzenwerte der TA Lärm zu erwarten sind. Damit die zuläs-
sigen Werte an der künftigen Bebauung eingehalten werden, empfiehlt das Gutach-
ten verschiedene Maßnahmen. Unter anderem schlägt der Sachverständige als eine 
aktive Lärmschutzmaßnahme die Festsetzung einer Lärmschutzwand vor. Dieser 
Empfehlung folgt die Gemeinde jedoch nicht, da es geeignete und den Lärmschutz 
mit dem Ziel der Einhaltung zulässiger Immissionswerte für ein WA-Gebiet auf der 
Planvollzugsebene gibt, die einen Verzicht auf planerische Festsetzungen erlauben. 
Infolge dessen sind Maßnahmen der architektonischen Selbsthilfe auf der Planvoll-
zugsebene im Baugenehmigungsverfahren umzusetzen. Der durch die Planung 
festgestellte Immissionskonflikt kann mithin auf die Genehmigungsebene als zuläs-
siger Konflikttransfern verlagert werden.  
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Konkret geht es um den Schutz der Innenwohnbereiche auf den Flurstücken in der 
Gemarkung Dieblich, Flur 13, Nrn. 91/3 und 93/2 wie folgt: 

Für die neu zu errichtenden Gebäude mit Wohnungen oder sonstigen schutzbe-

dürftigen Räumen sind Aufenthalts- und Schlafräume so anzuordnen und auszule-

gen, dass sie durch geeignete bauliche Maßnahmen wie  

▪ Anordnung auf der lärmabgewandten Fassaden,  

▪ passive Schallschutzfenster,  

▪ Schallschutzverglasung,  

▪ schalldämmende Außenbauteile 

gegen Gewerbelärm abgeschirmt sind. 

Für Gebäude mit Wohnungen oder sonstigen schutzbedürftigen Räumen mit Auf-

enthaltsräumen, die an der dem Gewerbelärm zugewandten Seite liegen, sind Au-

ßenbauteile mit einem bewerteten Luftschalldämmmaß von mindestens R’w,res = 

X dB gemäß DIN  4109-1:2018-01 – Schallschutz im Hochbau vorzusehen. 

Die Nachweisführung hat durch eine schalltechnische Berechnung bzw. ein Gut-

achten eines anerkannten Sachverständigen zu erfolgen. 

Eine Abweichung von den angeführten Mindestanforderungen ist im bauordnungs-

rechtlichen Genehmigungsverfahren möglich, wenn durch ein gesondertes Gutach-

ten nachgewiesen wird, dass der Schutz der Innenwohnbereiche vor schädlichen 

Schalleinwirkungen durch anderweitige Maßnahmen in gleichem Maße gewährleis-

tet wird. Das Gutachten muss insbesondere belegen, dass auch bei geöffneter 

oder gekippter Fensterstellung (sofern zutreffend) sowie unter Berücksichtigung 

der Umgebungsgeräusche der Innenraumwert die oben genannten Grenzwerte 

nicht überschreitet. 

Die gutachterlich aufgezeigten Maßnahmen zum Schutz vor Gewerbelärm wer-
den im Bebauungsplan unter Berücksichtigung des dargelegten Sachverhalts 
weiterhin nicht festgesetzt.   

 

6. Verkehrslärm 

Im vorliegenden Planungsfall gibt es Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der 
geplanten Wohnbauflächen durch den Verkehrslärm der Bundesautobahn BAB 61 
und der Kreisstraße K 69. 

Zum Nachweis der Gewährleistung gesunder Wohnverhältnisse i. S. des § 1 (6) Nr. 
1 BauGB wurde das schalltechnische Ingenieurbüro Pies GbR Birkenstraße 34 
56154 Boppard-Buchholz mit der Ausarbeitung einer gutachterlichen Untersuchung 
beauftragt.  

Die Straßenverkehrsgeräusche wurden auf Grundlage der RLS-19 ermittelt und an-
hand der schalltechnischen Orientierungswerte der DIN 18005 (Schallschutz im 
Städtebau) bzw. der Immissionsgrenzwerte der 16. Verordnung zur Durchführung 
des Bundesimmissionsschutzgesetzes (16. BImSchV – Verkehrslärmschutzverord-
nung) beurteilt. 
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In Kapitel 6.13.1 „Verkehrslärm“ ist zur Anwendung der 16. BImSchV folgendes aus-
geführt: 

„[…] Die 16. BImSchV. (Verkehrslärmschutzverordnung vom 12. Juni 1990) greift im 
vorliegenden Fall grundsätzlich zwar nicht, da diese nur beim Bau oder der wesent-
lichen Änderung von Straßen und Schienenwegen zwingend anzuwenden ist. Bei 
der Frage, welche Beurteilungsmaßstäbe bei der Erarbeitung der Schallschutzmaß-
nahmen zur Konkretisierung des Abwägungsspielraums geeignet und fachlich ge-
rechtfertigt sind, kann die 16. BImSchV. dennoch herangezogen werden.  

Die Immissionsgrenzwerte können aus schalltechnischer und immissionsrechtlicher 
Sicht als Obergrenze der vom Verordnungsgeber als ohne Schallschutzmaßnahmen 
zumutbar eingestuften Belastungen durch Verkehrslärm angesehen werden.[…]“. 

Somit bestand bei der planungsrechtlichen Bewertung des Verkehrslärms Klarheit, 
dass die 16. BImSchV nicht die maßgebliche Beurteilungsgrundlage ist. Jedoch 
wurde die 16. BImSchV als zusätzliche Argumentationshilfe für den Abwägungsvor-
gang herangezogen. 

So sind die in 16. BImSchV festgelegten Immissionswerte Grenzwerte, die nicht 
überschritten werden dürfen. Die Immissionsgrenzwerte markieren eine strikte, im 
Wege der Abwägung nicht überwindbare Grenze. 

Des Weiteren ist auf Gierke in Brügelmann, Baugesetzbuch Werkstand: 133. Lfg. 
Januar 2025, RN 856 zu verweisen, der folgendes ausführt: 

„[…] Die Ausweisung schutzbedürftiger Baugebiete bzw. Einrichtungen oder Anla-
gen in der Nachbarschaft zu einem vorhandenen oder einem verbindlich geplanten 
Verkehrsweg („heranrückende Wohnbebauung“) fällt nicht in den Anwendungsbe-
reich der 16. BImSchV. Ob die Verkehrsgeräusche für die schutzbedürftigen Gebiete 
und Nutzungen zumutbar sind, ist hier anhand einer umfassenden Würdigung aller 
Umstände des Einzelfalls und unter Berücksichtigung der nach der Gebietsart und 
den tatsächlichen Verhältnissen zu bestimmenden Schutzwürdigkeit der von den Im-
missionen betroffenen Baugebiete zu bestimmen (OVG Lüneburg 16.11 2000 – 1 M 
3076.00 – BRS 63 Nr. 26 = BauR 2001, 367). Dabei können die Immissionsgrenz-
werte der 16. BImSchV neben den Orientierungswerten der DIN 18005 und den 
Richtwerten der TA-Lärm als Orientierungshilfen herangezogen werden. Sie dürfen 
im Rahmen einer gerechten Abwägung auch überschritten werden. Je weiter die in 
der 16. BImSchV festgelegten Werte überschritten werden, desto gewichtiger müs-
sen allerdings die für die Planung sprechenden städtebaulichen Gründe sein und 
umso mehr hat die Gemeinde die baulichen und technischen Möglichkeiten auszu-
schöpfen, die ihr zu Gebote stehen, um diese Auswirkungen zu verhindern oder auf 
ein nach den örtlichen Gegebenheiten erträgliches Maß zu senken 
(BVerwG 13.12.2007 – 4 BN 41/07 – NVwZ 2008, 426 = BauR 2008, 632 = BRS 71 
Nr. 6). 

Zur Bedeutung der DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“ in der Ebene der Bau-
leitplanung ist wiederum auf Gierke zu verweisen: folgendes anzuführen (Gierke in 
Brügelmann, Baugesetzbuch Werkstand: 133. Lfg. Januar 2025, RN 836 bis 837): 

Gemäß den dortigen Ausführungen ist die DIN 18005 keine Rechtsnorm und darum 
für die Bauleitplanung nicht verbindlich; das gilt erst recht für das Beibl. 1, das nicht 
einmal den Charakter einer DIN-Norm besitzt.  

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=300&z=BauR&b=2001&s=367
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=200&ge=BVERWG&az=4BN4107&d=2007-12-13
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=300&z=NVwZ&b=2008&s=426
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=300&z=BauR&b=2008&s=632
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Die DIN 18005 ist zwar von einigen Ländern durch Verwaltungsvorschrift eingeführt 
(z. B. durch RdErl. des Landes NRW v. 21.7.1988 – SMBl. NRW 2311), doch werden 
auch hierdurch die Gemeinden nicht gebunden, da Pflichten im Bereich ihrer Selbst-
verwaltung nur durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes begründet werden kön-
nen. Für die Bauleitplanung können die Orientierungswerte im Beibl. 1 der 
DIN 18005 als „Orientierungshilfe“ oder als „grober Anhalt“ herangezogen werden. 

Die Orientierungswerte dürfen im Wege der Abwägung überschritten werden, weil 
anderen Belangen der Vorzug zu geben ist oder der Einhaltung Hindernisse im 
Wege stehen. Je weiter die Orientierungswerte der DIN 18005 überschritten wer-
den, desto gewichtiger müssen allerdings die für die Planung sprechenden städte-
baulichen Gründe sein und umso mehr hat die Gemeinde die baulichen und techni-
schen Möglichkeiten auszuschöpfen, die ihr zu Gebote stehen, um diese Auswirkun-
gen zu verhindern.“ (so zur Ausweisung eines neuen WA-Gebiets, das Lärmbelas-
tungen durch vorhandene Verkehrswege ausgesetzt wird, BVerwG 22.3.2007 – 4 
CN 2/06 – E 128, 238 = DVBl. 2007, 834 = NVwZ 2007, 831). 

Eine Grenze der Abwägung wird durch die Schwelle zur Gesundheitsgefährdung 
markiert (BVerwG 8.6.2004 – 4 BN 19/04 – BRS 67 Nr. 19 = BauR 2004, 829). 

Auf der Grundlage dieses Sachverhalts hat die Ortsgemeinde die Auswertung der 
gutachterlichen Empfehlungen zum Schallschutz vorgenommen und hat sich hierbei 
von den rechtlichen Vorgaben leiten lassen. 

Das in der Stellungnahme angeführte Urteil (OVG Rheinland-Pfalz, Urt. V. 
07.12.2022 – 8 C 10074/ 22. OVG) führt aus, ausreichende Ermittlungen anzustellen 
sind, etwa dazu, in welchem Ausmaß der Lärm gemindert würde, wenn aktive Schall-
schutzmaßnahmen ergriffen würden. 

Dieser Anforderung wird der vorliegende Bebauungsplan aus Sicht der Ortsge-
meinde gerecht. Hierzu sind in der Begründung zum Bebauungsplan entsprechende 
Ausführungen wie folgt enthalten: 

Von der Umsetzung einer aktiven Lärmschutzmaßnahme in Form einer Lärmschutz-
wand bzw. -walls wird abgesehen. Der Grund hierfür ist, dass wegen der Lage und 
Entfernung der Autobahn A 61 zum Plangebiet (ca. 400 m) zur Einhaltung der Ori-
entierungswerte zielführende Lärmschutzwälle- und Wände nur durch unrealistische 
Wall- oder Wallhöhen (> 14 m) zu realisieren wären.  

Neben den wirtschaftlichen Aufwendungen für die Herstellung und ordnungsgemäße 
Pflege würde durch die geschlossene Form der Anlage eine Beeinträchtigung des 
Landschaftsbildes sowie eine erdrückende Wirkung für die hinzukommende Wohn-
bebauung herbeigeführt.  

Außerdem würde bei Umsetzung eines Lärmschutzwalls in dieser Höhe der Grund-
satz des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden nicht mehr berücksichtigt. Bei 
einem Neigungsverhältnis von 1:1,5 wäre ein Böschungsfuß mit einer Breite von > 
von 42 m zu erwarten.  

Es würde ein überdimensioniertes Bauwerk entstehen. Unter Berücksichtigung der 
Ortsstruktur von Dieblich-Berg würde ein Wall als „wesensfremd“ und jeglichen Maß-
stab sprengendes Vorhaben das Orts- und Landschaftsbild hineinwirken und öffent-
liche und private Belange sehr erheblich belasten.  

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=200&ge=BVERWG&az=4CN206&d=2007-03-22
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=200&ge=BVERWG&az=4CN206&d=2007-03-22
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=300&z=DVBl&b=2007&s=834
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=300&z=NVwZ&b=2007&s=831
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=200&ge=BVERWG&az=4BN1904&d=2004-06-08
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=300&z=BauR&b=2004&s=829
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Außerdem kann auf die Lage des Plangebiets zur Bundesautobahn BAB 61 hinge-
wiesen werden. Die Bundesautobahn verläuft östlich des Plangebiets. Der überwie-
gende Teil der künftigen Baugrundstücke mit den festgesetzten überbaubaren 
Grundstücksflächen ermöglicht eine Anordnung der schutzwürdigen Wohnbereiche 
auf der autobahnabgewandten Grundstücksseite. Neben einer lärmverträglichen An-
ordnung kann auf diese Weise auch eine energetisch optimierte Nutzung der Ge-
bäude mit einer West- bzw. Südwestorientierung erzielt werden. Dies gilt im Übrigen 
auch für die Anordnung der Wohnbereiche. Es obliegt somit im Planungsermessen 
der künftigen Bauherren eine entsprechende Grundrissanordnung vorzunehmen, 
wobei eine vernünftige, den heutigen Ansprüchen gerecht werdende Objektplanung 
angenommen werden darf. 

Durch die im Gutachten aufgezeigten und im Bebauungsplan als Auswertungser-
gebnis festgesetzten passiven Lärmschutzmaßnahmen kann ein hinreichender 
Schutz der Innenwohnbereiche herbeigeführt werden. Diese Maßnahmen erfüllen 
die Anforderungen an gesunde Wohnverhältnisse i.S. des § 1 (6) Nr. 1 BauGB.  

Mit der Umsetzung der passiven Lärmschutzmaßnahmen und dem hieraus resultie-
rendem angemessenen Lärmschutz in den Innenwohnbereichen wird eine mit dem 
Gebot der gerechten Abwägung vereinbare immissionsschutzrechtliche Lösung er-
zielt. Daher bedarf es aus Sicht der Ortsgemeinde keiner weiteren Festsetzung ak-
tiver Lärmschutzmaßnahmen. 

Neben dem hinreichenden Schutz der Innenwohnbereiche hat sich die Ortsge-
meinde in der Auswertung der gutachterlichen Ergebnisse und Empfehlungen auch 
mit dem Schutz des Außenwohnbereichs und den hierzu empfohlenen Schallschutz-
maßnahmen auseinandergesetzt. 

Außenwohnbereiche sind lt. Gutachten nur in Bereichen zulässig, in denen die Ziel-
werte (Tagesorientierungswerte oder Tagesgrenzwerte) nach DIN 18005 bzw. der 
16. BImSchV eingehalten werden. Zur Nachtzeit besteht kein Schutzerfordernis für 
Außenwohnbereiche. 

Im Anhang 5.3 des Gutachtens ist eine 59 dB Grenzwertlinie dargestellt. Dieser be-
reits erwähnte Wert stellt lt. 16. BImSchV die Zumutbarkeitsschwelle ohne etwaige 
Lärmschutzmaßnahmen dar. Im Bereich südöstlich der Linie wird der Grenzwert 
überschritten. Die Pegelwerte liegen in diesem Bereich zwischen 55 dB(A) und 60 
dB(A).  

Lt. gutachterlicher Empfehlung sollen in diesem Teilgebiet Außenwohnbereiche un-
zulässig sein bzw. nur dann, wenn durch eine entsprechende Anordnung der Ge-
bäudearchitektur der Nachweis geführt werden kann, dass der definierte Wert von 
59 dB(A) eingehalten werden kann. 

Wie bereits erwähnt, sieht die Rechtsprechung den Schwellenwert, bis zu der eine 
ungestörte Kommunikation unter den o. g. Voraussetzungen möglich ist, bei einem 
äquivalenten Dauerschallpegel von 62 dB(A) außen.  

Gemäß der städtebaulichen Lärmfibel, Hinweise für die Bauleitplanung, des Minis-
teriums für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden Württemberg sollte spätes-
tens ab Beurteilungspegeln von 64 dB(A) für Balkone z.B. eine Verglasung (die ge-
öffnet werden kann) vorgesehen werden. 
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Dieser Wert wird in der lt. Gutachten betroffenen Teilgebietsfläche unterschritten, so 
dass aus planungsrechtlicher Sicht kein Erfordernis für die Umsetzung der gut-
achterlich aufgezeigten Unzulässigkeit von Außenwohnbereichen besteht. Insbe-
sondere die „außenwohnbereichsgünstige“ Ausrichtung der rückwärtigen Grund-
stücksteile nach Südosten soll durch die künftigen Bewohner möglichst optimal aus-
genutzt werden können. Etwaige Abschirmmaßnahmen durch die architektonische 
Grundrissausbildung würden zu unattraktiven, von der besonnten Seite abgewandt 
liegenden Außenwohnbereichen führen. 

Die im Gutachten aufgezeigte Möglichkeit, durch die Ausbildung von verglasten Log-
gien, verglasten Balkonen und Wintergärten oder schalldicht ausgeführte Balkon-
brüstungen die Orientierungswerte einzuhalten, wird im vorliegenden Bebauungs-
plan ebenfalls nicht berücksichtigt. Der Grund hierfür ist, dass eine mögliche Vergla-
sung der Funktion und dem Zweck der Außenwohnbereiche zuwiderlaufen würde 
und eine Funktionsänderung zur Folge hätte (z.B. ein Balkon würde durch eine Ver-
glasung zu einem Wintergarten umfunktioniert). Zum schützenswerten Außenwohn-
bereich gehören – zumindest zur Tageszeit - solche Anlagen, die dem regelmäßigen 
Aufenthalt im Freien dienen wie z.B. Balkone, Terrassen und nicht bebaute Grund-
stücksteile. Passive Maßnahmen für diese schutzbedürftigen Bereiche, wie z.B. eine 
mögliche Verglasung der Außenwohnbereiche, würden der Funktion und dem Zweck 
zuwiderlaufen und hätten eine Funktionsänderung zur Folge (z.B. ein Balkon würde 
durch eine Verglasung zu einem Wintergarten umfunktioniert). 

Abschließend wird zwecks Vermeidung von Wiederholungen auf die Ausführungen 
in Kapitel 6.11 der Begründung zum Bebauungsplan und die dort enthaltenen Aus-
führungen zum Immissionsschutz und dessen Berücksichtigung hingewiesen. 

Der Bebauungsplan wird hinsichtlich der Festsetzungen zum Verkehrslärm 
unter Berücksichtigung der im Abwägungsvorgang enthaltenen Aussagen zu 
diesem Belang unverändert beibehalten. 
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Beschluss 

Schreiben vom 22.11.2022 

Die Mitteilung, wonach die mit Schreiben vom 22.11.2022 vorgetragenen Anregun-
gen im nunmehr vorliegenden Bebauungsplan weitegehend berücksichtigt wurden, 
wird zur Kenntnis genommen. 

1. Grundflächenzahl 

Aus den dargelegten Gründen in der abwägenden Stellungnahme sind die Anregun-
gen zurückzuweisen. Die Planung wird unverändert beibehalten 

2. Fest- und Kommunikationsplatz 

Unter Berücksichtigung des dargelegten Sachverhalts in der abwägenden Stellung-
nahme sind die Anregungen zurückzuweisen. Die Planung wird unverändert beibe-
halten. 

3. Fußweg 

Gemäß dem dargelegten Sachverhalt in der abwägenden Stellungnahme sind die 
Anregungen zurückzuweisen. Die Planung wird unverändert beibehalten. 

4. Höhenlage der Straße und den Böschungsflächen 

Die Anregungen werden gemäß den Ausführungen in der abwägenden Stellung-
nahme zurückgewiesen. Die Planung wird unverändert beibehalten. 

▪ Straßenböschung  

Die Anregungen zu den Flächen für Aufschüttungen, Abgrabungen und Stützmau-
ern, soweit sie zur Herstellung des Straßenkörpers erforderlich sind, werden nicht 
berücksichtigt. 

▪ Festgelegte Höhen der Straßengradiente 

Gemäß dem dargelegten Sachverhalt in der abwägenden Stellungnahme sind die 
Anregungen zurückzuweisen. Die Planung wird unverändert beibehalten. 

5. Gewerbelärm 

Gemäß dem dargelegten Sachverhalt in der abwägenden Stellungnahme sind die 
Anregungen zurückzuweisen. Die Planung wird unverändert beibehalten. 

6. Verkehrslärm 

Gemäß dem dargelegten Sachverhalt in der abwägenden Stellungnahme sind die 
Anregungen zurückzuweisen. Die Planung wird unverändert beibehalten. 
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Abstimmungsergebnis 

Etwaige Anträge: 

 

 

 

Beschlussfassung: 

 

 

 

Abstimmungsergebnis: 

Einstimmig/  Zustimmungen 

   Ablehnungen 

   Stimmenthaltungen 

 
  

MichelD
Textfeld
12

1

0
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2.2 Petent 2- Grundstückseigentümer im Plangebiet, Schreiben vom 

10.04.2025 

Stellungnahme 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

auf der Gemeinderatsitzung am 10.03.2025 wurde der o.g. Entwurf des Bebauungs-
plans im öffentlichen Teil behandelt. Im Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde 
Rhein-Mosel erfolgte die Bekanntmachung des genannten Entwurfs mit dem Hin-
weis, dass Stellungnahmen hierzu auf elektronischem Wege zu übermitteln sind. 
Daher erhalten Sie auf diesem Weg meine massiven Bedenken mit Blick auf die im 
Schalltechnischen Gutachten beschriebenen Maßnahmen.  

Ich bin seit über 25 Jahren unmittelbarere Nachbarin der angeblich Lärm verursa-
chenden Unternehmen XXX und XXX. Mein Haus steht auf der XXX: 

Die minimale Überschreitung (bis zu 4 dB) des zulässigen Richtwertes von 55 dB 
führte bisher zu keinerlei Störgefühl. Unzulässig hohe Spitzenpegel (> 60dB) seien 
gemäß Gutachten nicht zu erwarten. Auch die Nachtimissionsrichtwerte von 40dB 
würden eingehalten. (Anmerkung meinerseits: Die maximale Lautstärke für Rasen-
mäher im privaten Einsatz beträgt sogar 96 dB!).  

Daher halte ich es auch für mehr als unverhältnismäßig, wenn dem potenziellen 
Bauherren der jetzigen Parzellen 93/2 und 91/3 auferlegt wird, auf eigen Kosten eine 
3 Meter hohe Lärmschutzwand auf eine Länge von 23 Metern zu errichten. Über die 
ästhetischen Gesichtspunkte eines solchen Mauerwerks möchte ich mich an dieser 
Stelle erst gar nicht auslassen.  

Des Weiteren sind auf Seite 44 des Gutachtens zusätzliche Maßnahmen mit Blick 
auf die Ausrichtung der Fenster und die Anordnung der Räume aufgezeigt.  

Auch dies erscheint aus meiner Sicht für Bauwillige schlicht unzumutbar. Ich gehe 
davon aus, dass Sie mit mir einer Meinung sind, dass damit die Bebaubarkeit dieser 
Parzellen mit unakzeptablen Mehrkosten und Einschränkungen verbunden wäre. 
Selbige sind zudem absolut überflüssig, was ich als schon heute direkte Nachbarin 
nur zu gut bestätigen kann.  

Ich darf Sie höflich bitten, von diesen Maßnahmen Abstand zu nehmen. Hilfsweise 
lege ich bereits heute gegen die Auflagen bzw. geforderten Maßnahmen Wider-
spruch ein. Bitte bestätigen Sie mir den fristgerechten Eingang meines Widerspruchs 
kurz schriftlich.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Abwägung 

Unter Verweis auf die Ausführungen in der Ziffer 2.1 dieser Abwägungsvorlage zum 
Gewerbelärm sowie in der Begründung zum Bebauungsplan in Kapitel 6.13 „Anlagen 
und Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des 
Bundesimmissionsschutzgesetzes sowie die zum Schutz vor solchen Einwirkungen 
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oder zur Vermeidung oder Minderung solcher Einwirkungen zu treffenden baulichen 
und sonstigen technischen Vorschriften“ werden die Anregungen des Petenten 2 be-
rücksichtigt. 

Die in der schalltechnischen Untersuchung aufgezeigten aktiven Lärmschutzmaßnah-
men werden zugunsten der architektonischen Selbsthilfemaßnahmen auf der Planvoll-
zugsebene der Baugenehmigung nicht in Form einer planungsrechtlichen Festsetzung 
in den Bebauungsplan aufgenommen. 

Für den vorliegenden Bebauungsplan ergibt sich daher kein weiterer planeri-
scher bzw. abwägungsrelevanter Handlungsbedarf. 

 

Beschluss 

Die Anregungen sind im Bebauungsplan bereits berücksichtigt. 

 

Abweichende Beschlüsse 

 

 

 

 

 

Abstimmungsergebnis 

Etwaige Anträge: 

 

 

 

Beschlussfassung: 

 

 

Abstimmungsergebnis: 

Einstimmig/  Zustimmungen 

   Ablehnungen 

   Stimmenthaltungen 

3 Abwägung der Stellungnahmen aus der Frühzeitigen Beteiligung der Behör-
den nach § 4 (2) BauGB  

3.1 Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle Wasserwirt-
schaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Schreiben vom 10.04.2025 

Stellungnahme 

MichelD
Textfeld
12

1

0
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Abwägung 

1. Oberflächenwasserbewirtschaftung 

Bereits in der frühzeitigen Beteiligung der Behörden gemäß § 4 (1) BauGB hatte die 
SGD Nord mit Schreiben vom 21.11.2022 Anregungen zur geplanten Schmutz- und 
Niederschlagswasserbeseitigung vorgetragen. Seinerzeit wurde mitgeteilt, dass 
keine Bedenken gegen die beabsichtigte Abwasserbeseitigung stehen. 

Die Abwasserbeseitigung ist gemäß dem Konzept des Abwasserwerks der Ver-
bandsgemeinde Rhein-Mosel im Trennsystem vorzunehmen. 

Die Schmutzwasser-Entwässerung des Plangebiets erfolgt in Richtung Ortskern. 
Von dort erfolgt die Einleitung in einen nordwestlich des Plangebietes gelegenen 
Sammler (Mosel-Seitentälchen) mit abschließender Ableitung und Klärung in der 
zentralen Abwasserreinigungsanlage in Kobern-Gondorf.  

Die Beseitigung der im Bebauungsplangebiet anfallenden Niederschlagswasser er-
folgt gemäß den Vorgaben des Landeswasser- und Wasserhaushaltsgesetzes. 

Hierzu setzt der Bebauungsplan die in der Stellungnahme angeführte Fläche für die 
Rückhaltung des Niederschlagswassers fest. In diese soll das im Plangebiet anfal-
lende Niederschlagswasser eingeleitet und zeitverzögert abgeleitet werden. 

Mit der mit den zuständigen Stellen abgestimmten Entwässerungskonzeption wurde 
für die Ebene des Bebauungsplans ein hinreichender Nachweis zur Sicherung der 
Erschließung (hier. Abwasser) geführt. Ein darüber hinausgehender planerischer 
Handlungsbedarf besteht in der Bebauungsplanebene nicht.  

Die Ausführungen zu den wasserrechtlichen Belangen der Schmutzwasserbe-
seitigung  lösen für die Ebene des Bebauungsplans ebenso keinen weiteren 
abwägungsrelevanten bzw. planerischen Handlungsbedarf aus. 

 

2. Wasserhaushaltsbilanz 

Diesem Hinweis steht keine bauplanungsrechtliche Festsetzungsmöglichkeit nach § 
9 Abs. 1 BauGB gegenüber, so dass diesbezüglich kein Abwägungsbedarf besteht. 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

Ein planerischer Handlungsbedarf auf der Ebene des Bebauungsplans ergibt 
sich nicht. 

 

3. Allgemeine Wasserwirtschaft/ Starkregenvorsorge 

Die Mitteteilung, wonach keine Oberflächengewässer betroffen sind, löst keinen wei-
teren planerischen bzw. abwägungsrelevanten Handlungsbedarf aus. 

In der Begründung und insbesondere im Umweltbericht zum Bebauungsplan sind 
Ausführungen zum Belang „Starkregen“ auf der Grundlage der Erkenntnisse der 
Sturzflutgefährdungskarte bereits enthalten.  

Ein weitergehender planerischer bzw. abwägungsrelevanter Handlungsbedarf 
in der Ebene des Bebauungsplans besteht nicht. 
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Beschluss 

1. Oberflächenwasserbewirtschaftung 

Die Anregungen sind gemäß den Ausführungen in der abwägenden Stellungnahme 
gemäß dem Zuständigkeits- und Aufgabenbereich des Bebauungsplans berücksich-
tigt. 

2. Wasserhaushaltsbilanz 

Die Anregung nach Ausarbeitung einer Wasserhaushaltsbilanz wird zur Kenntnis 
genommen. 

3. Allgemeine Wasserwirtschaft/ Starkregenvorsorge 

Die Mitteteilung, wonach keine Oberflächengewässer betroffen sind, wird zur Kennt-
nis genommen. 

In der Begründung und insbesondere im Umweltbericht zum Bebauungsplan sind 
Ausführungen zum Belang „Starkregen“ auf der Grundlage der Erkenntnisse der 
Sturzflutgefährdungskarte bereits enthalten.  

 

 

Abweichende Beschlüsse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstimmungsergebnis 

Etwaige Anträge: 

 

 

 

Beschlussfassung: 
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Abstimmungsergebnis: 

Einstimmig/  Zustimmungen 

   Ablehnungen 

   Stimmenthaltungen 
 
  

MichelD
Textfeld
12

0

1
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3.2 Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle Gewerbeauf-
sicht, Schreiben vom 10.04.2025 

Stellungnahme 
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Abwägung 

In der Auswertung der Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung der Behör-
den und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß den §§ 3 (1) und 4 (1) BauGB 
sowie den gutachterlichen Empfehlungen der schalltechnischen Untersuchung hat 
sich die Ortsgemeinde mit dem Belang „Gewerbelärm“ auseinandergesetzt. 

Der Abwägungsvorgang und -ergebnis sind in der Begründung zum Bebauungsplan, 
Kapitel 6.13.2 Gewerbelärm erläutert. Gemäß dem gemeindlichen Abwägungser-
gebnis sollen die aufgezeigten Maßnahmen bzw. Empfehlungen der schalltechni-
schen Untersuchung nicht umgesetzt werden. 

Zwecks Vermeidung von Wiederholungen wird auf das vorgenannte Kapitel sowie 
den Abwägungsvorgang in Ziffer 2.1 dieser Abwägungsvorlage verwiesen. 

Dementsprechend ergeben die Anregungen keinen zusätzlichen Planungsbe-
darf . 

 

Beschluss 

Die Anregungen nach Umsetzung der gutachterlichen Empfehlungen zum Gewer-
belärm werden zur Kenntnis genommen und sind berücksichtigt. 

 

Abweichende Beschlüsse 
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Abstimmungsergebnis 

Etwaige Anträge: 

 

 

 

Beschlussfassung: 

 

 

 

Abstimmungsergebnis: 

Einstimmig/  Zustimmungen 

   Ablehnungen 

   Stimmenthaltungen 
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0
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3.3 Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, Untere Landesplanungsbehörde, 
Schreiben vom 28.03.2025 

Stellungnahme 
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Abwägung 

Der wirksame Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Rhein-Mosel stellt den 
überwiegenden Teil der zur Überplanung anstehenden Flächen bereits als Wohn-
baufläche dar. Lediglich in der nördlichen Ecke sowie am südöstlichen Ortsrand ist 
bisher eine gemischte Baufläche dargestellt. 

Das Entwicklungsgebot des § 8 (2) BauGB wird bei rein punktueller Betrachtung des 
Planbereichs nicht eingehalten. Jedoch verstößt die im Bebauungsplan für den ge-
samten Geltungsbereich festgesetzte Art der baulichen Nutzung als allgemeines 
Wohngebiet nicht gegen das Gesamtkonzept bzw. das Leitbild des Flächennut-
zungsplans. Dies wird nach wie vor aufrechterhalten und kann uneingeschränkt um-
gesetzt werden. Somit darf grundsätzlich die Berücksichtigung des Entwicklungsge-
bots unterstellt werden, zumal auch in einer gemischten Baufläche mit entsprechen-
der Bebauungsplanfestsetzung der hierzu gehörenden Baugebiete gemäß § 5 bis 7 
BauNVO die Wohnbebauung uneingeschränkt entstehen kann.  

Unabhängig von dieser gemeindlichen Einschätzung zum Entwicklungsgebot gilt fol-
gendes: 

Die Verbandsgemeinden Rhens und Untermosel haben am 01.07.2014 zur Ver-
bandsgemeinde Rhein-Mosel fusioniert. Im Landesgesetz über die freiwillige Fusion 
der Verbandsgemeinde Rhein-Mosel vom 08.05.2013 ist in § 8 (1) wurde festgelegt, 
dass die Verbandsgemeinde fünf Jahre nach der Fusion einen „gemeinsamen“ Flä-
chennutzungsplan aufzustellen hat. Das Verfahren zur Neu-Aufstellung des Flä-
chennutzungsplans wurde zwischenzeitlich eingeleitet. 

Bestandteil des Wohnbauflächenkonzeptes ist auch die zur Überplanung anste-
hende Fläche „An den zwei Kreuzchen“. Die Potenzialfläche hat - entgegen der Aus-
führung der Unteren Landesplanungsbehörde in der vorliegenden Stellungnahme - 
eine Gesamtgröße von ca. 1,9 ha. Der Anteil der Fläche W-B-7, die nunmehr als 
Wohnbaufläche statt einer gemischten Baufläche dargestellt wird, beträgt ca. 0,3 ha.  

Aus der vollzogenen Gebietsfusion ergibt sich die Anwendungsvoraussetzung für § 
8 (4), Satz 2 BauGB, der folgendes ausführt:  

Gilt bei Gebiets- oder Bestandsänderungen von Gemeinden oder anderen Verände-
rungen der Zuständigkeit für die Aufstellung von Flächennutzungsplänen ein Flä-
chennutzungsplan fort, kann ein vorzeitiger Bebauungsplan auch aufgestellt werden, 
bevor der Flächennutzungsplan ergänzt oder geändert ist.  

Diese Möglichkeit soll im vorliegenden Planungsfall angewendet werden. Zum der-
zeitigen Stand der Bauleitpläne ist davon auszugehen, dass der vorliegende Bebau-
ungsplan vor dem Flächennutzungsplan abgeschlossen werden kann.  

Die Bindung an den (zukünftigen) Flächennutzungsplan lässt § 8 (4) BauGB insofern 
unberührt. Der vorzeitige Bebauungsplan übernimmt anders als der selbstständige 
Bebauungsplan gerade nicht die Funktionen des Flächennutzungsplans.  

Der Absatz 4 durchbricht insofern die übliche Stufenfolge der Planung und beseitigt 
die formelle Abhängigkeit des Bebauungsplans vom Vorliegen eines Flächennut-
zungsplans (BVerwG 28.2.1975 – IV C 74/72 – BVerwGE 48, 70 = DVBl. 
1975, 661 = BRS 29 Nr. 8). 

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BauGB&p=8
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BauGB&p=8&x=4
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BauGB&p=8&x=4
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=200&ge=BVERWG&az=IVC7472&d=1975-02-28
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=300&z=BVerwGE&b=48&s=70
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=300&z=DVBl&b=1975&s=661
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Der dem vorzeitigen Bebauungsplan nachfolgende Flächennutzungsplan ist gleich-
wohl an bereits vorliegende Bebauungspläne nicht gebunden. Der Flächennut-
zungsplan könnte demnach eine abweichende Darstellungen vorsehen, falls die Ge-
meinde mittlerweile andere planerische Ziele verfolgt. Bei der Abwägung sind aller-
dings die Festsetzungen des Bebauungsplans und die hierdurch erfolgte Bestim-
mung von Inhalt und Schranken des Grundstückseigentums als Abwägungsmaterial 
zu berücksichtigen. 

Dieser Tatbestand wiederum hat Auswirkungen auf den abwägungsrelevanten 
Handlungsbedarf zur Stellungnahme der Unteren Landesplanungsbehörde. 

Der Adressat der Ziele Z 30 bis Z 33 ist die Ebene der vorbereiteten Bauleitplanung 
(= Flächennutzungsplan) und nicht die Bebauungsplanebene. Somit greift für den 
vorliegenden Bebauungsplan das Anpassungsgebot des § 1 (4) BauGB zur Berück-
sichtigung der Ziele Z 30 bis Z 33 nicht. 

Die Planungshoheit des Flächennutzungsplans liegt vorliegend allerdings bei der 
Verbandsgemeinde Rhein-Mosel. Insofern obliegt es nicht im Zuständigkeits- und 
Aufgabenbereich der Ortsgemeinde Dieblich eine über die Gemeindegrenze hinaus-
gehende Betrachtung des Wohnbauflächenbedarfs bzw. des Schwellenwerts vorzu-
nehmen. Erst recht würde es der Ortsgemeinde nicht zustehen, eine aus der Schwel-
lenwertberechnung resultierende Konsequenz - wie etwa einen Flächentausch oder 
die Herausnahme von Wohnbauflächen – zu veranlassen, um dem angeführten 
Schwellenwert zu entsprechen.  

Unter Berücksichtigung dieses Sachverhalts steht der Ortsgemeinde eine Abwä-
gung zum angeführten Sachverhalt nicht zu bzw. die seitens der Unteren Landes-
planungsbehörde vorgetragenen Anregungen entfalten keine Abwägungsrelevanz 
für den vorliegenden Bebauungsplan. Die angeführten Zielvorgaben der Ziele Z 30 
bis 33 des Regionalen Raumordnungsplans sind für den vorliegenden Bebauungs-
plan irrelevant  und bedürfen keiner Berücksichtigung. 

Der Verbandsgemeinde als zuständige Trägerin der Planungshoheit des Flächen-
nutzungsplans obliegt im weiteren Verfahren der Neu-Aufstellung der planerische 
Umgang mit der Fläche „An den zwei Kreuzchen“. 

Die Anregung löst für den vorliegenden Bebauungsplan keinen planerischen 
bzw. abwägungsrelevanten Handlungsbedarf aus. 

 

Beschluss 

Die Anregungen werden unter Berücksichtigung der Ausführungen in der abwägen-
den Stellungnahme zur Kenntnis genommen. 
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Abweichende Beschlüsse 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstimmungsergebnis 

Etwaige Anträge: 

 

 

 

Beschlussfassung: 

 

 

 

Abstimmungsergebnis: 

Einstimmig/  Zustimmungen 

   Ablehnungen 

   Stimmenthaltungen 
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0
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3.4 Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, 9.63 Bauleitplanung, Schreiben vom 
10.04.2025 

Stellungnahme 
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Abwägung 

1. Datengrundlage 

Es wird eine redaktionelle Anpassung des Vermerks zur Datengrundlage vorgenom-
men. 

 

2. Grünfläche 

In der Überschrift zur Textfestsetzung A10 wir die Rechtsgrundlage § 9 (1) Nr. 25a 
BauGB redaktionell ergänzt. 

 

3. Wirtschaftsweg 

Gemäß der getroffenen Festsetzung auf der Grundlage des § 9 (1) Nr. 11 BauGB 
handelt es sich um einen Wirtschaftsweg i.S. des § 1 (5) LStrG. 

Hierbei handelt es sich um Wege, die ausschließlich der Bewirtschaftung land- oder 
forstwirtschaftlicher Grundstücke dienen (Wirtschaftswege). Es sind keine öffentli-
che Straßen. 

Die öffentlichen Feld- und Waldwege sind gemäß Gierke in Brügelmann, Baugesetz-
buch Werkstand: 133. Lfg. Januar 2025; Rn 469 Straßen, die überwiegend bzw. aus-
schließlich der Bewirtschaftung von Feld- und Waldgrundstücken dienen. Diese kön-
nen auf der Grundlage des § 9 (1) Nr. 11 BauGB festgesetzt werden. 

Die Anregung wird zurückgewiesen. 

 

4. Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen 

Es wird eine redaktionelle Anpassung der Legende vorgenommen. 

 

5. Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden 

Die Anregung wird berücksichtigt  

 

6. Textfestsetzung A13 (1) 

Es wird eine redaktionelle Anpassung der Textfestsetzung A13 (1) vorgenommen. 

 

7. Immissionsschutz 

Zwecks Vermeidung von Wiederholungen wird auf die Ausführungen in Ziffer 2.1., 
Punkte 5. und 6. dieser Abwägungsvorlage verwiesen. 
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Beschluss 

1. Datengrundlage 

Es wird eine redaktionelle Anpassung des Vermerks zur Datengrundlage vorgenom-
men. 

2. Grünfläche 

In der Überschrift zur Textfestsetzung A10 wir die Rechtsgrundlage § 9 (1) Nr. 25a 
BauGB redaktionell ergänzt. 

3. Wirtschaftsweg 

Die Anregung wird zurückgewiesen. 

4. Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen 

Es wird eine redaktionelle Anpassung der Legende vorgenommen. 

5. Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden 

Die Anregung wird berücksichtigt  

6. Textfestsetzung A13 (1) 

Es wird eine redaktionelle Anpassung der Textfestsetzung A13 (1) vorgenommen. 

7. Immissionsschutz 

Zwecks Vermeidung von Wiederholungen wird auf die Ausführungen in Ziffer 2.1., 
Punkte 5. und 6. und den dazugehörigen Beschluss dieser Abwägungsvorlage ver-
wiesen. 

 

Abweichende Beschlüsse 

 

 

 

 

Abstimmungsergebnis 

Etwaige Anträge: 

 

 

Beschlussfassung: 

 

 

Abstimmungsergebnis: 

Einstimmig/  Zustimmungen 

   Ablehnungen 

   Stimmenthaltungen 
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3.5 Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, 9.70 Naturschutz, Schreiben vom 

27.03.2025 

Stellungnahme 
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Abwägung 

Die vorgebrachten Anregungen sind in Kapitel 6.15 der Begründung zum Bebau-
ungsplan abgehandelt worden. Auf diese Ausführungen wird an dieser Stelle ver-
wiesen. 

Gemäß der Eingriffsregelung des Fachbeitrags Naturschutz verbleibt ein Kompen-
sationsdefizit von 78.915,57 Wertpunkten (siehe Fachbeitrag Naturschutz, der als 
Anlage den Bebauungsplanunterlagen im Verfahren beigefügt war).  

Die Gemeinde Dieblich verfügt in ihrem Gemeindegebiet über keine adäquaten ex-
ternen Kompensationsflächen. Aus diesem Grund wird die Ortsgemeinde unter An-
wendung der in § 1a (3) BauGB aufgezeigten Möglichkeiten Flächen der Stiftung 
Natur und Umwelt im Landkreis Mayen-Koblenz heranziehen. 

Die Naturschutzstiftung verfügt innerhalb des Landkreises Mayen-Koblenz über ei-
nen anerkannten Kompensationsflächenpool mit Flächen und Naturschutzmaßnah-
men in der Gemarkung Mertloch. Diese Flächen sind geeignet, die Eingriffe in Natur 
und Landschaft zu kompensieren. Für die Flächen und Naturschutzmaßnahmen hat 
die Naturschutzstiftung ein von der zuständigen Naturschutzbehörde anerkanntes 
Ökokonto eingerichtet, in dem die von der Naturschutzstiftung bisher realisierten und 
künftig zu realisierenden Naturschutzmaßnahmen gutgeschrieben sind. 

Aus diesem Guthaben wird die nachfolgend beschriebene Fläche abgebucht: 

Die Naturschutzstiftung bedient das Ökokonto „Juckelberg“ in der Gemarkung Mert-
loch. Von diesem Ökokonto wird von der Ortsgemeinde im Zusammenhang die 
nachfolgende Fläche abgebucht. 

 

 

 

 

 

 

Gemarkung /  
Lagebezeich-
nung 

Flur Parzelle Fläche, die in An-
spruch genommen 
wird in qm  

Mertloch  4 190/3 tlw. anteilig 7.437,85  

Gesamtabbu-
chung 

  7.437,85 
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Abb.: Lage der Ausgleichsfläche, Quelle LANIS Rheinland-Pfalz 

 

Träger der Maßnahmen gemäß dieser Vereinbarung ist die Naturschutzstiftung. 
Diese verpflichtet sich, die beschriebenen Entwicklungsmaßnahmen für die Dauer 
von 25 Jahren durchzuführen. Zu diesem Zwecke wird die Naturschutzstiftung den 
seitens der Ortsgemeinde zur Verfügung gestellten Betrag treuhänderisch verwalten 
und ausschließlich für die Entwicklungs-, Pflegemaßnahmen auf den vorgenannten 
Flächen einsetzen.  

Die Ortsgemeinde beauftragt die Naturschutzstiftung mit der Durchführung von Ent-
wicklungs- und Pflegemaßnahmen einschließlich wiederkehrender Freistellungen 
auf dieser Fläche für die Dauer von 25 Jahren. Die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz 
als Untere Naturschutzbehörde hat die grundsätzliche Ökokonto-Tauglichkeit der 
oben bezeichneten Fläche des Ökokontos anerkannt. 

Die Naturschutzstiftung kann auch einen Dritten mit der Abwicklung einzelner oder 
aller fachlicher Aufgaben gemäß dieser Vereinbarung beauftragen.  

Die Entwicklungsmaßnahmen orientieren sich an einem von der Stiftung erstellten 
Pflege- und Entwicklungsplan für das Gesamtgebiet. 

Im Einzelnen werden folgende Maßnahmen durchgeführt: 

▪ Freistellung zugewachsener Bereiche; Verbleib von einzelnen Gehölzstruktu-
ren, 

▪ Beseitigung des Nadelholzbestandes und Umwandlung in Grünland und 
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▪ Umwandlung von Ackerfläche in artenreiches Grünland 

▪ Die Bereitstellung und dauerhafte Verfügbarkeit wird durch einen Vertrag zwi-
schen der Ortsgemeinde und der Stiftung vereinbart. 

 

Da die vorgenannten Ausgleichsflächen durch die Naturschutzstiftung benannt wor-
den sind, darf unterstellt werden, dass eine dauerhafte Sicherung der Ausgleichsflä-
chen seitens der Stiftung geprüft und gewährleistet ist. Aus Sicht der Ortsgemeinde 
sind somit die in § 1a (3) BauGB enthaltenen Vorgaben zur Eingriffsregelung be-
rücksichtigt. 

Für den vorliegenden Bebauungsplan besteht kein weiterer abwägungsrelevanter 
bzw. planerischer Handlungsbedarf. 

 

Beschluss 

Die Anregungen werden gemäß den Ausführungen in der auswertenden Stellung-
nahme berücksichtigt. 

 

Abweichende Beschlüsse 

 

 

 

 

 

Abstimmungsergebnis 

Etwaige Anträge: 

 

 

 

Beschlussfassung: 

 

 

 

Abstimmungsergebnis: 

Einstimmig/  Zustimmungen 

   Ablehnungen 

   Stimmenthaltungen 

  

MichelD
Textfeld
12

0

1
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3.6 Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, Brandschutzdienststelle, Schreiben 
vom 31.03.2025 

Stellungnahme 
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Abwägung 

Die Anregungen wurden wortgleich im Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteili-
gung gemäß § 4 (1) BauGB mit Schreiben vom 10.11.2022 vorgetragen. 

Diese Stellungnahme wurde durch den Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am 
13.04.2023 der Auswertung unterzogen und in der Begründung zum Bebauungsplan 
im Kapitel Wasserversorgung berücksichtigt. An dieser Stelle wird auf diese Ausfüh-
rungen verwiesen. 

Neue bzw. über das bisherige Maß hinausgehende Belange werden mit der vorlie-
genden Stellungnahme nicht mehr vorgetragen. Ein weitergehender abwägungsre-
levanter Handlungsbedarf wird nicht mehr ausgelöst. 

Zusätzlich wird auf die Stellungnahme der Rhein-Hunsrück Wasser als zuständigem 
Träger der Wasserversorgung an dieser Stellen verwiesen (siehe Ziffer 3.15 dieser 
Abwägungsvorlage) 

Nachfolgend ist das Auswertungsergebnis nochmals angeführt (in kursiver Schrift).  

1.  Löschwasserversorgung 

Zur Gewährleistung einer ausreichenden Wasserversorgung (Trink- und Löschwas-
ser) kann sich auf die Ausführungen in der Begründung zum ursprünglichen Bebau-
ungsplan „Hinter den Höfen“ bezogen werden. 

In  Kapitel 4.1 „Wasserversorgung“ ist folgendes ausgeführt: 

„Die Versorgung des Plangebiets mit einer ausreichenden Menge Trink- und Brauch-
wasser wird durch Anschluss an das bestehende Netz der Ortsgemeinde Dieblich / 
Ortsteil Dieblich-Berg erfolgen. Bei der dem Bebauungsplanung anzuschließenden 
Ausbau- und Erschließungsplanung ist darauf zu achten, ausreichende Wassermen-
gen für eine effektive Brandbekämpfung zur Verfügung zu stellen. Die Löschwasser-
menge ist nach Arbeitsblatt W 405 des DVGW-Regelwerks zu bestimmen. Als aus-
reichend wird eine Wassermenge von mindestens 800 l/min über einen Zeitraum 
von 2 Stunden angesehen. Ein Abstand von höchstens 120 m für Hydranten zur 
Löschwasserentnahme wird seitens der Aufsichtsbehörde als ausreichend erachtet.  

Gemäß Stellungnahme des Zweckverbands RheinHunsrück Wasser vom 
30.05.2001 kann die Löschwasserversorgung sichergestellt werden. Es wird in der 
Stellungnahme darauf hingewiesen, dass aufgrund der örtlichen Geländeverhält-
nisse insbesondere an der südlichen Bebauungsgrenze nur ein Versorgungsdruck 
von max. 2 bar zur Verfügung gestellt werden kann. Eventuell erforderlich werdende 
Druckerhöhungen sind von den Bauherren selbst zu errichten. Dies wurde in der 
aktuellen Stellungnahme vom 08.10.2008 wiederholt.“ (Quelle Verbandsgemeinde 
Rhein-Mosel). 

In der nunmehr durchgeführten frühzeitigen Behördenbeteiligung wurde sei-
tens des zuständigen Versorgungsträgers keine Stellungnahme vorgetragen. 
Die Ortsgemeinde kann daher zum jetzigen Stand der Planung von der „Gül-
tigkeit“ der Löschwasserversorgung, Stand ursprüngliches Bebauungsplan-
verfahren „Hinter den Höfen“, ausgehen. 
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2.  „Erster“ Löschangriff 

Diese Anregungen beziehen sich auf die Planvollzugsebene und sind dort beacht-
lich. 

Für die Ebene des Bebauungsplans besteht kein planerischer bzw. abwä-
gungsrelevanter Handlungsbedarf. 

 

3.  Hydranten 

Diese Anregungen beziehen sich auf die Planvollzugsebene und sind dort beacht-
lich. 

Für die Ebene des Bebauungsplans besteht kein planerischer bzw. abwä-
gungsrelevanter Handlungsbedarf. 

 

Beschluss 

Die Anregungen werden unter Berücksichtigung der Ausführungen in der abwägen-
den Stellungnahme zur Kenntnis genommen. 

 

Abweichende Beschlüsse 

 

 

 

 

 

Abstimmungsergebnis 

Etwaige Anträge: 

 

 

 

Beschlussfassung: 

 

 

 

Abstimmungsergebnis: 

Einstimmig/  Zustimmungen 

   Ablehnungen 

   Stimmenthaltungen 

  

MichelD
Textfeld
12

0

1
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3.7 Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, Schreiben vom 16.04.2025 

Stellungnahme 

 



Ortsgemeinde Dieblich                    53 

Bebauungsplan '’An den zwei Kreuzchen’’ 

Auswertung 
  

 

Abwägung 

1. Mobilität/ Verkehr 

Die Anregung betrifft nicht den Zuständigkeits- und Aufgabenbereich des vorliegen-
den Bebauungsplans. 

Es besteht kein Abwägungsbedarf. 

 

2. Begrünung der Verkehrsflächen 

Die Anregung betrifft nicht den Zuständigkeits- und Aufgabenbereich des vorliegen-
den Bebauungsplans. 

Es besteht kein Abwägungsbedarf. 

 

3. Vorgaben zur Bepflanzung der Gärten 

Die Anregung betrifft nicht den Zuständigkeits- und Aufgabenbereich des vorliegen-
den Bebauungsplans. 

Es besteht kein Abwägungsbedarf. 

 

4. Mobilität/ Verkehr 

Die Anregung löst keinen planerischen bzw. abwägungsrelevanten Handlungsbe-
darf für die Ebene des Bebauungsplans aus.  

Es besteht kein Abwägungsbedarf. 

 

5. Begrünung von Gebäuden (Dächer und Fassaden) 

Die Ortsgemeinde sieht keinen über das schon enthaltene Maß hinausgehenden 
Regelungsbedarf zur Umsetzung der angeregten Maßnahmen. 

 

Beschluss 

1. Mobilität/ Verkehr 

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 

2. Begrünung der Verkehrsflächen 

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 

3. Vorgaben zur Bepflanzung der Gärten 

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 

4. Mobilität/ Verkehr 

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 
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5. Begrünung von Gebäuden (Dächer und Fassaden) 

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 

 

Abweichende Beschlüsse 

 

 

 

 

 

Abstimmungsergebnis 

Etwaige Anträge: 

 

 

 

Beschlussfassung: 

 

 

 

Abstimmungsergebnis: 

Einstimmig/  Zustimmungen 

   Ablehnungen 

   Stimmenthaltungen 

 
  

MichelD
Textfeld
12

0

1
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3.8 Landesbetrieb Mobilität Cochem-Koblenz, Schreiben vom 14.04.2025 

Stellungnahme 
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Abwägung 

Der angesprochene Knotenpunkt liegt nicht im Geltungsbereich des Bebauungs-
plans. Insofern können etwaige Festsetzungen nicht aufgenommen werden. 

Aus planungsrechtlicher Sicht liegt für eine Erweiterung des Geltungsbereichs um 
die von einem Sichtdreieck betroffenen Flächen auch kein erkennbares städtebauli-
ches Erfordernis vor. 

In diesem Zusammenhang sind auf die fachgesetzlichen Vorgaben der §§ 26 und 
27 LStrG Rheinland-Pfalz zu verweisen. 

Durch die Vorgaben des Straßenrechts ist der Belang des Landesbetriebs auch 
ohne zusätzliche Festsetzung berücksichtigt. Einer „Doppelregelung“ bedarf es da-
her nicht, zumal der Einmündungsbereich bereits heute vorhanden ist. Die Vorgaben 
zur Überschaubarkeit und Verkehrssicherheit im Einmündungsbereich gelten unab-
hängig vom Bebauungsplan und sind bereits heute nachzuweisen. 

  

Beschluss 

Unter Berücksichtigung der Ausführungen in der abwägenden Stellungnahme wird 
die Anregung nach Aufnahme von Sichtdreiecken nicht berücksichtigt. 

 

Abweichende Beschlüsse 

 

 

 

 

 

Abstimmungsergebnis 

Etwaige Anträge: 

 

 

 

Beschlussfassung: 

 

 

 

Abstimmungsergebnis: 

Einstimmig/  Zustimmungen 

   Ablehnungen 

   Stimmenthaltungen 

MichelD
Textfeld
12

0

1
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3.9 Vermessungs- und Katasteramt Osteifel-Hunsrück, Schreiben vom 
15.04.2025 

Stellungnahme 
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Abwägung 

1. Stellungnahme vom 29.12.2022 

Die mit Schreiben vom 29.1.2022 vorgetragenen Anregungen wurden durch den 
Ortsgemeinderat im Rahmen der Auswertung der Stellungnahmen aus der frühzei-
tigen Beteiligungsverfahren gemäß §§ 3 (1) und 4 (1) BauGB am 13.04.2023 bera-
ten. Die vorgenannte Stellungnahme bezog sich zudem auf die ursprüngliche Kon-
zeption. Unter Berücksichtigung „sonstiger“ Stellungnahmen hatte der Ortsgemein-
derat die Umsetzung einer geänderten städtebaulichen Konzeption beschlossen und 
hierzu verschiedene Planungsalternativen diskutiert. Im Vorfeld der vorgenannten 
Auswertung am 13.04.2023 wurde die Fachbehörde vorab beteiligt und um fachbe-
hördliche Bewertung gebeten. 

Auf der Grundlage der Erkenntnisse aus den Beteiligungsverfahren und den herbei-
geführten Abstimmungen hatte der Ortsgemeinderat das dem Bebauungsplan zu-
grunde liegende Konzept beschlossen. 

Auf diese Beratung und festgelegte Vorgehensweise zur weiteren Aufstellung des 
Bebauungsplans wird an dieser Stelle verwiesen. 

In der nunmehr vorliegenden Stellungnahme werden keine „grundsätzlichen“ Anre-
gungen mehr hierzu vorgetragen. 

Zu den mit 29.12.2022 vorgebrachten Anregungen besteht kein abwägungsrelevan-
ter bzw. planerischer Handlungsbedarf mehr. 

 

2. Baufenster Flurstück 100/2 

Unabhängig von den Festsetzungen der überbaubaren Grundstücksflächen gelten 
in der Planvollzugsebene die bauordnungsrechtlichen Vorgaben der Landesbauord-
nung Rheinland-Pfalz wie etwa der § 8 „Abstandsflächen“. 

Für die Ebene des Bebauungsplans besteht kein weiterer planerischer bzw. 
abwägungsrelevanter Handlungsbedarf. 

 

3. Fußweg 

Es handelt sich um eine Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung. 

Die Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung „F“ dient als Fußweg i.S. des § 
127 (2) Nr. 2 BauGB. Unter Berücksichtigung des künftigen Nutzerkreises (= Fuß-
gänger) bedarf es keiner Berücksichtigung fahrgeometrischen Eigenschaften. 

Der Planinhalt im Bebauungsplan wird unverändert beibehalten. 

 

4. Abrundungssatzung 

Gemäß der nachfolgenden Abbildung hatte die Ortsgemeinde zur Klarstellung der 
der im Zusammenhang bebauten Ortslage die Satzung „Dieblich-Berg“ erlassen. 
Weitergehende textliche und zeichnerische Festsetzungen wurden mit Ausnahme 
der Gebietsabgrenzung nicht getroffen. 
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Insofern entfaltet die Satzung für den vorliegenden Bebauungsplan keine relevanten 
planungsrechtlichen Vorgaben. 

Mit dem Inkrafttreten des Bebauungsplans verliert die Abrundungssatzung für die 
betroffenen Flächenteile ihre Wirkung. Für die planungsrechtliche Beurteilung sind 
künftig die Vorgaben des Bebauungsplans heranzuziehen. 

Für die Ebene des Bebauungsplans besteht kein weiterer planerischer bzw. 
abwägungsrelevanter Handlungsbedarf. 

 

5. Flurstücke 91/3, 108/4 und 109/4 

Die Festsetzung einer Verkehrsfläche auf der Ebene des Bebauungsplans ist rein 
bodenrechtlicher Natur. Diese Festsetzung normiert eine Fläche, die künftig für die 
Abwicklung von verkehrsplanerischen Aspekten zur Verfügung steht. Dies bedeutet, 
dass auf der Ebene des Bebauungsplans ausschließlich die planungsrechtliche Si-
cherung der Fläche für die Herstellung von Verkehrsanlagen erfolgt.  Die Festset-
zung einer Verkehrsfläche kann nicht mit Regelungen anderer Rechtsbereiche wie 
beispielsweise die Widmung, Verkehrssicherung und Verkehrslenkung befrachtet 
werden.  

Die abschließende Klärung hat daher in der Planvollzugsebene ggf. unter Anpas-
sung der Straßenplanung zu erfolgen. 

Für die Ebene des Bebauungsplans besteht kein weiterer planerischer bzw. 
abwägungsrelevanter Handlungsbedarf. 

 

6. Garagen und Stellplätze (Carports) 

Garagen und Stellplätze (auch Carports) sind gemäß der Textfestsetzung nur im 
rückwärtigen Grundstücksteil des jeweiligen Baugrundstücks unzulässig. Als rück-
wärtiger Grundstücksteil gilt der Bereich zwischen der festgesetzten rückwärtigen 
Baugrenze und der (noch zu bildenden) rückwärtigen Grundstücksgrenze. 

Auf den sonstigen, nicht von der Textfestsetzung erfassten Grundstücksteilen sind 
diese Anlagen zulässig. Auf den Regelungsgehalt des § 23 (5) BauNVO, der einer 
Gemeinde die planerische Steuerung der angeführten Anlagen und Einrichtungen 
ermöglicht, wird diesbezüglich verwiesen. 

Für die Ebene des Bebauungsplans besteht kein weiterer planerischer bzw. 
abwägungsrelevanter Handlungsbedarf. 

 

7. Datengrundlage 

Der Hinweis zur Datengrundlage wird auf der Planurkunde redaktionell angepasst. 
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Beschluss 

1. Baufenster Flurstück 100/2 

Die Anregung wird unter Berücksichtigung der Ausführungen in der abwägenden 
Stellungnahme zur Kenntnis genommen. 

2. Fußweg 

Der Planinhalt im Bebauungsplan wird unverändert beibehalten. 

3. Abrundungssatzung 

Die Anregung wird unter Berücksichtigung der Ausführungen in der abwägenden 
Stellungnahme zur Kenntnis genommen. 

4. Flurstücke 91/3, 108/4 und 109/4 

Die Anregung wird unter Berücksichtigung der Ausführungen in der abwägenden 
Stellungnahme zur Kenntnis genommen. 

5. Garagen und Stellplätze (Carports) 

Die Anregung wird unter Berücksichtigung der Ausführungen in der abwägenden 
Stellungnahme zur Kenntnis genommen. 

6. Datengrundlage 

Der Hinweis zur Datengrundlage wird auf der Planurkunde redaktionell angepasst. 

 

 

Abweichende Beschlüsse 

 

 

 

 

 

Abstimmungsergebnis 

Etwaige Anträge: 

 

 

Beschlussfassung: 

 

 

Abstimmungsergebnis: 

Einstimmig/  Zustimmungen 

   Ablehnungen 

   Stimmenthaltungen 

MichelD
Textfeld
12

0

1
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3.10 Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz, Schreiben vom 
24.04.2025 

Stellungnahme 
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Abwägung 

Die Anregungen zu den Belangen 

▪ Bergbau/ Altbergbau, 

▪ Boden und Baugrund – allgemein und 

▪ Boden und Baugrund – mineralische Rohstoffe 

wurden im Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteiligung gemäß § 4 (1) BauGB mit 
Schreiben vom 15.11.2022 bereits vorgetragen. 

Diese Stellungnahme wurde durch den Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am 
13.04.2023 schon der Auswertung unterzogen. Neue bzw. über das bisherige Maß 
hinausgehende Belange werden mit der vorliegenden Stellungnahme nicht mehr 
vorgetragen. Ein weitergehender abwägungsrelevanter Handlungsbedarf wird nicht 
mehr ausgelöst. 

Nachfolgend ist das seinerzeitige Auswertungsergebnis nochmals angeführt 

In die Textfestsetzungen wird unter Ordnungsbuchstabe C folgender Hinweis aufge-
nommen: 
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„Das Landesamt für Geologie und Bergbau hat mit Schreiben vom 15.11.2022, Az.: 
3240-1092-22/V1 mitgeteilt, dass der Geltungsbereich des Bebauungsplans im Be-
reich des auf Eisen verliehenen, bereits erloschenen Bergwerksfeldes „Magdalena“ 
liegt. 

Aktuelle Kenntnisse über die letzte Eigentümerin liegen der Fachbehörde nicht vor. 

Über tatsächlich erfolgten Abbau in diesem Bergwerksfeld liegen keine Dokumenta-
tionen oder Hinweise vor. 

Ein aktueller Bergbau unter Bergaufsicht findet nicht statt. 

Sofern bei der Realisierung von Vorhaben im Geltungsbereich Indizien für Bergbau 
auftreten, wird seitens der Ortsgemeinde die Einbeziehung eines Baugrundberaters 
bzw. Geotechnikers zu einer objektbezogenen Baugrunduntersuchungen empfoh-
len.“ 

 

▪ Boden und Baugrund - allgemein 

Für die Ebene des Bebauungsplans besteht kein weiterer planerischer bzw. Abwä-
gungsrelevanter Handlungsbedarf. 

 

▪ Boden und Baugrund – mineralische Rohstoffe 

Die abschließende Prüfung kann erst nach Vorliegen einer (möglichen) externen 
Ausgleichsfläche erfolgen. Im Vorfeld der Auswahl einer geeigneten Fläche wird 
diese Anregung berücksichtigt. 

 

 

 

▪ Geologiedatengesetz 

Diese Anregung berührt den Aufgaben- und Zuständigkeitsbereich des Bebauungs-
plans nicht. 

Es besteht kein abwägungsrelevanter bzw. planerischer Handlungsbedarf für die 
Bebauungsplanebene. 

 

Beschluss 

Die Anregungen zu den Belangen 

▪ Bergbau/ Altbergbau, 

▪ Boden und Baugrund – allgemein und 

▪ Boden und Baugrund – mineralische Rohstoffe 

wurden im Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteiligung gemäß § 4 (1) BauGB mit 
Schreiben vom 15.11.2022 bereits der Auswertung entzogen und entsprechend im 
Bebauungsplan berücksichtigt. Es besteht kein weiterer Abwägungsbedarf. 
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Die Anregung zum Belang „Geologiedatengesetz“ wird nicht berücksichtigt. 

 

Abweichende Beschlüsse 

 

 

 

 

 

 

Abstimmungsergebnis 

Etwaige Anträge: 

 

 

 

Beschlussfassung: 

 

 

 

Abstimmungsergebnis: 

Einstimmig/  Zustimmungen 

   Ablehnungen 

   Stimmenthaltungen 

 

  

MichelD
Textfeld
12

0

1
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3.11 Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Direktion Landesar-
chäologie, Schreiben vom 24.03.2025 

Stellungnahme 
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Abwägung 

Diese Anregung berührt den Aufgaben- und Zuständigkeitsbereich des Bebauungs-
plans nicht. Es besteht grundsätzlich kein abwägungsrelevanter bzw. planerischer 
Handlungsbedarf für die Bebauungsplanebene. 

Die Verwaltung wird beauftragt, mit der Fachbehörde die weitere Vorgehensweise 
abzustimmen und umzusetzen. 

  

Beschluss 

Diese Anregung berührt den Aufgaben- und Zuständigkeitsbereich des Bebauungs-
plans nicht. 

Die Verwaltung wird beauftragt, mit der Fachbehörde die weitere Vorgehensweise 
abzustimmen und umzusetzen. 

 

Abweichende Beschlüsse 

 

 

 

 

 

Abstimmungsergebnis 

Etwaige Anträge: 

 

 

 

Beschlussfassung: 

 

 

Abstimmungsergebnis: 

Einstimmig/  Zustimmungen 

   Ablehnungen 

   Stimmenthaltungen 

 
  

MichelD
Textfeld
12

0

1
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3.12 Verbandsgemeinde Rhein-Mosel, Abwasserwerk, Schreiben vom 
24.04.2025 

Stellungnahme 
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Abwägung 

Die Ausführungen des Abwasserwerks sind in der Begründung zum Bebauungsplan 
bereits enthalten. Ebenso trifft der Bebauungsplan in textlicher und zeichnerischer 
Form die planungsrechtliche Sicherung der für die Niederschlagswasserbeseitigung 
notwendigen Fläche für das geplante Regenrückhaltebecken. 

Ein weiterer planerischer bzw. abwägungsrelevanter Handlungsbedarf in der Ebene 
des Bebauungsplans besteht nicht. 

 

Beschluss 

Die Anregungen sind bereits berücksichtigt. 

 

Abweichende Beschlüsse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstimmungsergebnis 

Etwaige Anträge: 

 

 

 

Beschlussfassung: 

 

 

 

Abstimmungsergebnis: 

Einstimmig/  Zustimmungen 

   Ablehnungen 

   Stimmenthaltungen 
 

MichelD
Textfeld
12

0

1
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3.13 Energienetze Mittelrhein GmbH, Schreiben vom 16.04.2025 

Stellungnahme 
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Abwägung 

Die Ortsgemeinde strebt grundsätzlich keine oberirdische Führung gebietsbezoge-
ner Leitungen an, da dies zu einer Beeinträchtigung des Ortsbildes führt.  

Aus diesem Grund wurde in die Textfestsetzungen die Regelung aufgenommen, wo-
nach im Bebauungsplangebiet die Führung von Versorgungsleitungen, die der Ver-
sorgung und öffentlichen Bereitstellung von Elektrizität, Gas, Wärme, Wasser und 
elektronischer Medien dienen, nur in unterirdischer Form zulässig ist. 

Hierbei wurde jedoch durch textliche Festsetzung klargestellt, dass dies nur die Füh-
rung von gebietsbezogenen Versorgungsleitungen gilt, also ausschließlich für die 
innere Erschließung. 

Gemäß Mitteilung des Versorgungsträgers wird der Kabelmast und somit eine ober-
irdische Führung nur für die übergebietlich bedeutsamen Anlagen (= umliegendes 
Bestandsnetz) notwendig.  

Da diese nicht an den Begriff der Gebietsbezogenheit gebunden bzw. von diesem 
erfasst sind, besteht kein Widerspruch der Textfestsetzungen.  

 

 

Beschluss 

Die Anregungen sind gemäß den Ausführungen in der abwägenden Stellungnahme 
berücksichtigt. 

 

Abweichende Beschlüsse 

 

 

 

 

 

Abstimmungsergebnis 

Etwaige Anträge: 

 

 

 

Beschlussfassung: 

 

 

Abstimmungsergebnis: 

Einstimmig/  Zustimmungen 

MichelD
Texteingabe
12
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   Ablehnungen 

   Stimmenthaltungen 

3.14 Deutsche Telekom Technik GmbH, Schreiben vom 25.03.2025 

Stellungnahme 

 

MichelD
Texteingabe
0

MichelD
Texteingabe
1
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Abwägung 

Die Anregungen wurden wortgleich im Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteili-
gung gemäß § 4 (1) BauGB mit Schreiben vom 20.10.2022 vorgetragen. 

Diese Stellungnahme wurde durch den Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am 
13.04.2023 der Auswertung unterzogen. 

Neue bzw. über das bisherige Maß hinausgehende Belange werden mit der vorlie-
genden Stellungnahme nicht mehr vorgetragen. Ein weitergehender abwägungsre-
levanter Handlungsbedarf wird nicht mehr ausgelöst. 

Nachfolgend ist das Auswertungsergebnis nochmals angeführt (in kursiver Schrift).  

▪ Telekommunikationslinien 

Die Mitteilung, wonach im Bebauungsplangebiet Telekommunikationslinien vorhan-
den sind, löst für den vorliegenden Bebauungsplan keinen  planerischen Handlungs-
bedarf aus. 

Die Hauptleitungen verlaufen in den öffentlichen Verkehrsflächen und sind somit hin-
reichend gesichert. Hiervon zweigen die Hausanschlussleitungen auf die Privat-
grundstücke ab. Die Sicherung dieser Leitungen steht im Zuständigkeitsbereich des 
Grundstückseigentümers mit dem Versorgungsträger. 

Ein städtebauliches Erfordernis für eine planungsrechtliche Sicherung der Leitungs-
trassen in Form der Festsetzung eines Leitungsrechts nach § 9 (1) Nr. 21 BauGB 
besteht nicht.   

Die abschließende Berücksichtigung hat im Bedarfsfall in der Planvollzugsebene zu 
erfolgen. 

▪ Mögliches Vorkommen von Bleimetallkabel 

Diese Anregung richtet sich an die Planvollzugsebene und ist dort beachtlich. 

Für den Bebauungsplan besteht kein planerischer bzw. abwägungsrelevanter Hand-
lungsbedarf. 

▪ Kabelschutzanweisung 

Diese Anregung richtet sich an die Planvollzugsebene und ist dort beachtlich. 

Für den Bebauungsplan besteht kein planerischer bzw. abwägungsrelevanter Hand-
lungsbedarf. 

▪ Veränderung von Kabeltrassen 

Diese Anregung richtet sich an die Planvollzugsebene und ist dort beachtlich. 

Für den Bebauungsplan besteht kein planerischer bzw. abwägungsrelevanter Hand-
lungsbedarf. 

▪ Hinweise zum Ausbau der Telekommunikationslinien 

Die Anregung nach Bereitstellung einer ungehinderten, unentgeltlichen und kosten-
freien Nutzung der künftigen Straße und Wege obliegt nicht im Zuständigkeits- und 
Aufgabenbereich der Bauleitplanung. 

Ein planerischer bzw. abwägungsrelevanter Handlungsbedarf besteht nicht. 
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Zur Sicherstellung der im Bebauungsplan gelegenen künftigen Wohnbaugrundstü-
cke setzt der Bebauungsplan eine öffentliche Verkehrsfläche nach § 9 (1) Nr. 11 
BauGB fest. Gemäß der vorliegenden Bebauungsplankonzeption sind keine Privat-
wege vorgesehen. Vor diesem Hintergrund erübrigt sich die Festsetzung von Lei-
tungsrechten nach § 9 (1) Nr. 21 BauGB in der Ebene des vorliegenden Bebauungs-
plans. 

Die Ausführungen zur rechtzeitigen Koordinierung der Tiefbaumaßnahmen für den 
Straßen- und Leitungsbau hat in der Planvollzugsebene zu erfolgen.  

Für den Bebauungsplan besteht kein planerischer bzw. abwägungsrelevanter Hand-
lungsbedarf. 

▪ Frühzeitige Koordinierung 

Die abschließende Berücksichtigung erfolgt in der Planvollzugsebene im Rahmen 
der Umsetzung des Planvorhabens. 

 

Beschluss 

Die Ausführungen des Versorgungsträgers werden zur Kenntnis genommen. 

 

Abweichende Beschlüsse 

 

 

 

 

 

Abstimmungsergebnis 

Etwaige Anträge: 

 

 

 

Beschlussfassung: 

 

 

 

Abstimmungsergebnis: 

Einstimmig/  Zustimmungen 

   Ablehnungen 

   Stimmenthaltungen 

MichelD
Textfeld
12

0

1
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3.15 RheinHunsrück Wasser, Schreiben vom 20.03.2025 

Stellungnahme 
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Abwägung 

In der Begründung zum Bebauungsplan sind im Kapitel Wasserversorgung bereits 
entsprechende Ausführungen enthalten. 

Diese basieren auf den Erkenntnissen des ursprünglichen Bebauungsplans. 

Das Kapitel ist redaktionell an die Ausführungen „neu“ zur Wasserversorgung anzu-
passen. Auswirkungen auf die Planinhalte des Bebauungsplans hat dies nicht. 

 

Beschluss 

Das Kapitel Wasserversorgung der Begründung zum Bebauungsplan wird redaktio-
nell angepasst. 

 

Abweichende Beschlüsse 

 

 

 

 

Abstimmungsergebnis 

Etwaige Anträge: 

 

 

 

Beschlussfassung: 

 

 

 

Abstimmungsergebnis: 

Einstimmig/  Zustimmungen 

   Ablehnungen 

   Stimmenthaltungen 

 

MichelD
Textfeld
12

0

1




